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Regeste
Erläuterung und Berichtigung des Urteils SK.2013.39 vom 22.07.2014 (Art. 83 StPO).
Erwägungen
E. 1
A. alias B., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Thomas Wenger,
E. 1.1
Art. 83 Abs. 1 StPO bestimmt: "Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, wider- sprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor." Bei der Berichtigung geht es darum, Redaktions- oder Rechnungsfehler zu korrigie- ren (STOHNER, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 83 StPO N. 10; ESCHER, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 129 BGG N. 4). Die Erläuterung dage- gen bezweckt, das Dispositiv des Entscheids authentisch zu interpretieren, sodass dessen Sinn aus dem Wortlaut hervorgeht. Dabei kann sich die Zweideutigkeit aus den verschiedenen Teilen der Entscheidformel ergeben (STOHNER, a.a.O., Art. 83 StPO N. 6; ESCHER, a.a.O., Art. 129 BGG N. 3), aber auch durch die Verwendung eines mehrdeutigen Begriffs. Weil ein gerichtlicher Entscheid zusammen mit den Erwägungen, die ihn begründen, zu lesen ist, kann der Widerspruch auch zwischen diesen und dem Dispositiv bestehen (STOHNER, a.a.O.; ESCHER, a.a.O.). Die Erläu- terung dient aber nicht dazu, den Inhalt des Entscheids zu ändern, etwa wenn er sich als im Widerspruch zur Rechts- oder Faktenlage befindet; dazu sind die or- dentlichen Rechtsmittel da.
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E. 1.2
Die Bundesanwaltschaft ist als Partei des Strafverfahrens für ein Begehren um Er- läuterung oder Berichtigung legitimiert; es braucht nicht geprüft zu werden, wie es sich verhielte, wenn sie ein solches als Vollzugsbehörde (Art. 75 Abs. 1 StBOG) stellte. An eine bestimmte Frist ist sie nicht gebunden. Die Eintretensvoraussetzun- gen sind damit erfüllt. 2. Im (Teil-)Urteil vom 22. Juli 2014 hat die Strafkammer über die während des Vorver- fahrens beschlagnahmten Objekte nach Massgabe einer Übersicht entschieden, welche die Bundesanwaltschaft ihr am 15. Mai 2014, nach Aufforderung infolge von Dispositivziffer VI des Urteils vom 2. Mai 2014, eingereicht hatte. In dieser sind die Objekte nach einzelnen Kategorien gruppiert. Diese Übersicht beruht auf der Liste der Asservate, welche die Bundeskriminalpolizei aus den Hausdurchsuchungen ge- wonnen und ihrem Bericht vom 29. Juli 2011 beigelegt hatte (pag. B15.5.2.53–114) und welche die Bundesanwaltschaft als Beilage D ihrer Anklageschrift beifügte; sie enthält über 1'200 Objekte. Diese Liste hat die Bundesanwaltschaft mit ihren Anträ- gen für die richterliche Entscheidung ergänzt und zwar für jede einzelne Position. Diese lauten auf E(inziehung), V(ernichtung, und L(öschung). Für alle Objekte wurde die Einziehung und Vernichtung verlangt, für die Kategorie 1, in welche tech- nische Daten auf verschiedenen Datenträgern eingereiht worden waren, beantragte die Bundesanwaltschaft eventualiter die blosse, aber integrale Löschung der Daten.
E. 2
C. alias D., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Lorenz Hirni, Gegenstand
Erläuterung und Berichtigung des Urteils SK.2013.39 vom 22. Juli 2014 B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Geschäftsnummer: SK.2015.5
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Prozessgeschichte: A. Die Strafkammer sprach mit Urteil vom 2. Mai 2014 (Geschäftsnummer SK.2013.39) A. und C. der Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie in Teilen der Ur- kundenfälschung für schuldig und in den übrigen Anklagepunkten frei, soweit sie das Verfahren nicht einstellte. Über das Schicksal der beschlagnahmten Gegen- stände behielt sie sich den Entscheid für einen späteren Zeitpunkt vor (Urteilsdispo- sitiv Ziff. VI). B. A. und C. erhoben gegen das Urteil vom 2. Mai 2014 Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht. Das Bundesgericht wies beide Beschwerden mit Urteil vom 27. Januar 2016 ab. C. Die Verfahrensleitung lud die Bundesanwaltschaft ein, zu jeder Position der Tabelle in der Beilage D zur Anklageschrift anzutragen, wie hinsichtlich der Einziehung zu entscheiden sei (SK.2013.39 cl. 156 pag. 156.300.9). Diese reichte dem Gericht am 15. Mai 2014 (cl. 156 pag. 156.510.32-52) eine ergänzte Tabelle D ein, in welcher sie auf integrale Einziehung und Vernichtung, bei elektronischen Datenträgern eventuell stattdessen auf Datenlöschung und Rückgabe der Hardware an die Be- rechtigten schloss. Die Verfahrensleitung gab den Verteidigern Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit Schreiben vom 27. Mai 2014 wurde für A. beantragt, ihm die meisten der in der genannten Tabelle aufgelisteten Gegenstände zurückzugeben (cl. 156 pag. 156.521.26-45). Die Verteidigung von C. liess sich nicht vernehmen. Am 22. Juli 2014 fällte die Strafkammer folgenden, schriftlich eröffneten Entscheid (Teilurteil SK.2013.39): "I. 1. Von der Einziehung der beschlagnahmten Gegenstände der Kategorie 1 laut Antrag der Bundes- anwaltschaft wird abgesehen. Die Beschlagnahme wird aufgehoben, jedoch für PC, externe Fest- platten, USB-Sticks, MP3-Player, Mobiltelefonapparate und SIM-Karten erst nach Löschung von Dateien mit propagandistischem Inhalt.
Die Objekte der Kategorie 1 gemäss den Positionen HD S46 sind an C., diejenigen gemäss den Positionen HD E105 an A. zurückzugeben – mit Ausnahme der Nr. 4–7, 17 und 97.3.
E. 2.1
Ziff. 1 Abs. 1 des Dispositivs des Urteils vom 22. Juli 2014 hält die Bundesanwalt- schaft für erläuterungsbedürftig, insoweit darin die Beschlagnahme der in Katego- rie 1 enthaltenen Objekte nach vorgängiger Löschung der Daten "mit propagandis- tischem Inhalt" aufgehoben wird. Sie erblickt die Unklarheit darin, wie bei unter- schiedlicher Beurteilung der Inhalte durch die Vollzugsbehörde einerseits und durch die Verurteilten andererseits vorzugehen sei; weil diese sich im Strafverfahren un- kooperativ verhalten hätten, sei eine solche Diskrepanz zu erwarten. A. verlangt die Herausgabe der in Kategorie 1 aufgelisteten Objekte, ohne sich der Löschung derjenigen Dateninhalte zu widersetzen, "für welche er schuldig gespro- chen wurde". Die in Frage gestellte Löschung wird in E. 4.1 des Urteils vom 22. Juli 2014 näher ausgeführt. Dort erklärt die Kammer, es seien nur diejenigen Inhalte von Datenträ- gern zu löschen, welche keinen unbedenklichen Inhalt hätten. Dies ist im Lichte des Zwecks von Art. 69 Abs. 1 StGB zu sehen, wie er in E. 2 dargestellt wird, und des Schuldspruchs der Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss E. B.1.3.6 des Urteils vom 2. Mai 2014. Die von der Kammer angeordnete Löschung betrifft daher einen bestimmten propagandistischen Inhalt, nämlich den des jihadistischen
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Kampfes der Al-Qaïda. In der Form sind diese Inhalte nicht beschränkt; es konnten also Reden, Bilddarstellungen und Unterweisungen sein, mit welchen die jihadisti- sche Ideologie verbreitet oder der jihadistische Kampf dargestellt oder verherrlicht wird. Die von der Bundesanwaltschaft angesprochene Unklarheit bezieht sich also nicht auf den Inhalt einer bestimmten Sequenz der Datenträger, sondern auf das Nebeneinander von solchen Sequenzen neben Darstellungen aus dem Privatleben, etwa Bildern einer Hochzeit oder eines Familienfestes. Die Löschung von propagandistischem Inhalt hat die Kammer nicht als Sicherungs- einziehung im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB angeordnet, sondern als Vorausset- zung für die Rückgabe der Datenträger unter Wahrung des mit Art. 69 Abs. 1 StGB verfolgten Zwecks. Dass die Objekte der Kategorie 1 für eine Straftat benutzt wur- den, hat sie festgestellt und kann im Wege der Erläuterung nicht in Frage gestellt werden. Wie das Verhältnismässigkeitsprinzip in concreto umzusetzen sei, hat das Bundesgericht im Urteil 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.5.3 ausgeführt; darauf bezog sich die Kammer. Im Urteil 6B_279/2011 vom 20. Juni 2011 E. 4 schränkte das Bundesgericht seine diesbezügliche Leitlinie unter einem gegenläu- figen Aspekt des Verhältnismässigkeitsprinzips ein: Wenn der Wert der streitigen Mobiltelefone oder der Daten, welche sie enthalten, keinen besonderen Vermögens- wert darstellten, könne eine Datentriage mit erheblichem Aufwand für die öffentliche Hand nicht verlangt werden. Es mag sein, dass im Lichte dieses späteren bundes- gerichtlichen Urteils die Kammer hätte materiell anders entscheiden können, näm- lich auf Herausgabe der PC nach vorangehender durchgehenden Löschung der Da- teninhalte und auf Einziehung aller anderen Objekte der Kategorie 1. Darauf kann jedoch im Wege der Erläuterung nicht mehr zurückgekommen werden.
E. 2.2
Ziff. 1 Abs. 2 des Dispositivs des Urteils vom 22. Juli 2014 erachtet die Bundesan- waltschaft als im Widerspruch zu Ziff. 1 Abs. 1, weil dort für die Datenträger kein Vorbehalt für "propagandistische Inhalte" gemacht worden sei. Dieser Einwand ist unbegründet: Abs. 2 regelt nur, an welche berechtigte Person die Objekte der Kategorie 1 zurückzugeben seien, von denen ein Teil – umschrieben in Abs. 1 – vorgängig teilweise von Daten bestimmten Inhalts zu befreien seien.
E. 2.3
Ausserdem hält die Bundesanwaltschaft Ziff. 1 Abs. 2 des Dispositivs des Urteils vom 22. Juli 2014 für unvollständig, soweit es keine Rückgabe an einen der beiden Verurteilten anordne. Wie im Erläuterungsbegehren (S. 5) dargelegt, ist diese Ur- teilsformel die Folge dessen, dass A., bei welchem die Objekte beschlagnahmt wur- den, auf eine Rückgabe an ihn teilweise verzichtete (E. 4.1.3).
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In seiner Stellungnahme zum Erläuterungsbegehren verlangt A. nur die Herausgabe der Objekte, welche "gemäss rechtskräftigem Teilurteil" an ihn herauszugeben seien. Er kommt auf den früher bekundeten teilweisen Verzicht, so wie er dem Urteil vom 22. Juli 2014 zugrunde liegt, also nicht zurück. Nach Art. 267 Abs. 3 StPO, auf welche Bestimmung die Bundesanwaltschaft hin- weist, muss im Endentscheid über eine bis dahin noch nicht aufgehobene Beschlag- nahme entschieden werden. Nach dieser Bestimmung kann die Einziehung, die Ver- wendung zur Kostendeckung oder die Rückgabe an die berechtigte Person in Frage kommen. Allerdings regelt sie nicht, wer die Letztere sei; denn dies bestimmt das Privatrecht. Aufgrund der Eigentumsvermutung von Art. 930 ZGB ist dies in erster Linie der Besitzer. Wenn aber auch andere Personen, mit einem besseren Recht, in Frage kommen, so kann das Gericht über die Rückgabe entscheiden, namentlich das Objekt der einen zusprechen und die anderen in eine Zivilklage zwingen, oder bei unbekannter Berechtigung diese öffentlich zur Geltendmachung ihrer Ansprüche auffordern (Art. 267 Abs. 4–6 StPO; zum Ganzen: BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 267 StPO N. 14, 17 ff.). Bezüglich eines Teils der Objekte hat die Kammer A. nicht als Berechtigten aner- kannt, weil er auf seine Rechte als Besitzer, der er im Zeitpunkt der Beschlagnahme war, verzichtete. Sie ordnete aber auch keine vorläufige Zusprechung mit öffentli- cher Ausschreibung an, um anderen Personen die Anmeldung besseren Rechts zu ermöglichen. In solchen Fällen hat die Vollzugsbehörde nach den Regeln von Art. 267 Abs. 5 und 6 StPO vorzugehen, nachdem das Gericht die Beschlagnahme aufgehoben hat (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2013.40 vom 3. Juni 2014 E. 7.3.2). Die Bundesanwaltschaft pflegt als solche (Art. 75 Abs. 1 StBOG) die ent- sprechenden Verfügungen zu erlassen, gegen welche die Beschwerde an die Be- schwerdekammer des Bundesstrafgerichts offensteht (Beschluss der I. Beschwer- dekammer BK.2011.9/10 vom 9. November 2011 Sachverhalt Bst. E und E. 2). Je- denfalls wäre die gerichtliche Anweisung an die Vollzugsbehörde, Gegenstände ei- ner Person zu übergeben, die zwar als privatrechtlich berechtigt erscheint, aber auf die Übernahme verzichtet, wenig sinnvoll, wenn überhaupt vollziehbar.
E. 2.4
Als unvollständig qualifiziert die Bundesanwaltschaft die gerichtliche Entscheidung in Ziff. 2.2 und Ziff. 3.1 Abs. 2 des Dispositivs des Urteils, indem die Kammer wie- derum über das Schicksal einzelner Positionen zu entscheiden unterlassen habe. Die "übrigen", d.h. nicht in Ziff. 3.1 Abs. 1 aufgeführten, Gegenstände der Kategorie 3 aus der Beschlagnahme S. 46 sind gemäss Ziff. 3.1 Abs. 2 des Dispositivs C. zurückzugeben. Insofern ist eine Lücke des Urteils nicht ersichtlich.
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Betreffend weitere, bei A. beschlagnahmte und im Hausdurchsuchungsprotokoll HD E105 verzeichnete, Gegenstände wurde in Ziff. 2.2 und 3.1 des Dispositivs des Urteils entschieden: Soweit keine Einziehung verfügt wurde, hat die Kammer die Rückgabe der Objekte an diesen Verurteilten verfügt, insoweit er dies explizit, näm- lich mit Eingabe vom 27. Mai 2014 unter Verwendung der Asservatenliste (pag. 156.521.26/31–42), beantragt hatte – mit Ausnahme zweier Gegenstände, welche an seine Ehefrau herauszugeben seien. Es trifft zu, wie die Bundesanwaltschaft darlegt, dass damit eine Mehrzahl von Objekten der Kategorien 2 und 3 weder zur Einziehung noch zur Rückgabe bestimmt worden sind. Diese Anordnung ist gleich wie diejenige betreffend die Gegenstände der Kategorie 1 zu vollziehen. Das Urteil ist aus den in E. 2.3 dargelegten Gründen nicht lückenhaft.
E. 2.5
Die Bundesanwaltschaft verlangt schliesslich, dass dem Urteilsdispositiv die Bei- lage D zur Anklageschrift und der Antrag des Verurteilten A. vom 27. Mai 2014 bei- gefügt werden, weil das Urteil ohne diese Angaben unvollständig sei und nicht voll- zogen werden könne. Das Erläuterungsbegehren ist in diesem Punkte offensichtlich unbegründet: Das Ur- teilsdispositiv muss nur diejenigen Elemente enthalten, welche bestimmen, wie der gerichtliche Entscheid inhaltlich lautet und wie er zu vollziehen ist. Dabei kann es sich auf klar identifizierte Prozesseingaben der Parteien oder Aktenstücke, wie etwa Beschlagnahmungsprotokolle, beziehen und dadurch inhaltlich bestimmt sein; das gilt für die Anklageschrift nicht weniger als für den Antrag eines Verteidigers.
E. 2.6
Das Erläuterungsbegehren ist nach dem Gesagten vollumfänglich abzuweisen. 3. Mit dem Entscheid wird das Begehren um aufschiebende Wirkung gegenstandslos. 4. Die amtlichen Kosten des Erläuterungsverfahrens trägt bei diesem Ausgang der Bund (Art. 423, 428 Abs. 1 StPO); die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzuset- zen. 5. Für die Entschädigung ist sinngemäss nach der Regel von Art. 429 StPO zu verfah- ren (Art. 379 StPO; vgl. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 429 StPO N. 3). Dementsprechend ist der Bund zu verpflichten, Fürsprecher Thomas Wenger als amtlicher Verteidiger von A. für seine Aufwendungen im Erläuterungsverfahren schadlos zu halten. Ein Betrag von Fr. 250.-- (inkl. MWST) erscheint als angemessen. Eine Rückerstattungspflicht von A. entfällt (E. 4; Art. 135 Abs. 4 StPO).
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Rechtsanwalt Lorenz Hirni entstanden in diesem Verfahren keine Aufwendungen. Eine Entschädigung für die amtliche Verteidigung ist demnach nicht zuzusprechen.
E. 6
Gegen diesen Beschluss steht die Beschwerde gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO offen (STOHNER, a.a.O., Art. 83 StPO N. 20; SCHMID, a.a.O., Art. 83 StPO N. 6).
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Die Strafkammer beschliesst:
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